
«Es gibt in den Strafan
stalten der Schweiz eine 
kleine Gruppe gemeinge
f"li.hrlicher Straftäter . mit 
einem hohen Rückfallrisi
ko.» So warnte Andreas 
Werren, Chef des Amtes 
für Justizvollzug des Kan
tons Zürich, die Rechts
konunission des National
rates schon vor eineinhalb 
Jahren. «Einzelne dieser Tä
ter mussten wir aufgrund der 
geltenden gesetzlichen Rege
lung zwingend entlassen -
mit der Folge erneuter 
schwerster Delinquenz.» 

Diese Problematik ist auch 

dem Bundesamt für Justiz be- r' ~;i.i.~~~~~_,,~i!i 
kannt: Die Vollzugs behörden t-
hatten s ie infomliert, dass 20 
bis 30 als hoch gerahrlich 
eingestufte Straftäter 
bald entlassen werden 
müssen, weil sie ihre Stra-
fen abgesessen haben. 

Wie ist es überhaupt mög
lich, dass so geflihrliche Ver-
brecher wieder in Freiheit 
kommen? Ganz einfach. Die
se Mörder, Vergewaltiger 
oder Pädophilen waren von 
den Gerichten blass zu Zeit-
strafen verurteilt worden. Sie 
wurden weder zusätzlich 
auf Wlbestimmte Zeit ver-
wahrt, noch zu einer psy
chiatrischen Therapie ver
pflichtet - obwohl das vom 
Gesetz her möglich ist. 

Die Erklärung: 
• Psychiatrische Gutachter 
oder Ankläger beantragten 
keine solche vollzugsbeglei
tende Massnalunen. 
• Die Täter konnten oder 
wollten sich nicht einer The
rapie unterziehen. 
• Das Gericht hatten es aus 
anderen Gründen unterlas
sen, eine Massnahme anzu
ordnen. 

Olme diese Massnahme 
muss der Straftäter spätes
tens nach Ablauf der Strafe 
zwingend wieder in Freiheit 
entlassen werden. Ganz 
Wlabhängig davon, ob 
FachJeute und die Verant
wortlichen der Strafan
stalten zum Schluss kom
men: Der Täter ist wäh.rend 
der Verbüssung seiner Strafe 
noch gefahrl icher geworden. 
Ein Rückfal l sei sogar wahr
scheinlich. 

Wurde dagegen ein Verbre
cher zusätzlich zur Zeitstrafe 
zu einer psychiatrischen The
rapie verpflichtet, können die 
Behörden reagieren. Beim 
Scheitem dieser Massnahme 
kann nachträglich eine Ver
wahrung auf unbestimmte 
Zeit angeordnet werden. 
LESEN SIE MORGEN: 

Der Fall Roland W. und wie 
seine Dpler darüber denken 
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... 

Bereits frei 
Ilj@I@@lffiPfJig)jllij!! r~J~z ve~g:w~~rb 
er eine Frau mehnnals brutal und verletzt sie mit ei
nem Me88eP. Auch seine Ex-=FreUfiaIn mmmt er mit 
Gewalt und stranguliert sie. Das Thurgauer Oberge
richt verurteilt ihn 1999 zu fünf Jal,ren Zuchthaus. 
Heinz P. ist bereits bedingt entlassen worden. Er 
werde engmaschig betreut, sagen die Behörden. Ei
ne offensichtliche Gefahr soU von ihm nicht mehr 
ausgehen. Der Gerichtspsychiater schlieb in seinem 
damaligen Gutachten, Heinz P. zeige grosse Bereit
schaft, sein sexuelles Begehren auch mit Gewalt er
zwingen zu wollen. 

IOOrnjl-j!1Iifj!!)JiJiI!([\J ~~on ~;s~~~ 
Albaner verletzt einen Hoteu'nanager mit einem Mes
ser lebensgefährlich. Einer Serviertochter schlägt er 
eine Flasche über den Kopf. Er fasst viereinhalb Jah
re Zuchthaus. Bis zum letzten Tag sitzt er seine Stra
fe ab. Im Mai 2001 wird er abgeschoben. Vom Aus
land aus versucht Agron K zurzeit, einen Wilt
schaflsführer zu erpressen. 

!tU PI üI EJI W 11 IHUJ ~~~~t d~: ~e~6:~~ sefn~~ 
Ex-Freunrlin Nase, Kiefer und Jochbein, dann sticht 
er ihr ein Messer in den Leib. Sie hatte sich gewei
gert, mit ihm zu schlafen. Das Zürcher Geschwore
nengericht verurteilt ihn 1986 zu neun Jahren Zucht
haus. Für Peter H., der längst wieder freigelassen 
wurde, ist auch heute noch das Opfer selber schuld. 
~'i3!W" , PIüI 'm ' [JJI Alfons W. * (59): Der Zür-

, I eher hält auf semem Land-
sitz in Sri Lanka e inen Kinderharem. 250 Mal miss
braucht er Knaben. Reue zeigt er nicht. 1998 wird 
Alfons W. zu viereinhalb Jahren Zuchthaus verur
teilt. Heute lebt er teilweise wieder in Asien. Was er 
dort treibt, weiss niemand. 

RÜCkfällig 
[ ~ rn jI j Ji)l !8 " J! I 11 Q ' IIrTijjiJ~Q)'!'I'!'['!'J~I!I'!'h!fj nll'l!u"'UJil)P'I'!'I'!'I11 
Reto B. (20): Mit 17 überHillt er in Züricl\ eine Stu
dentin und vergewaltigt s ie. Dann fessell: er sie mit 
einem Henkerknoten und entzündet neben ihr ein 
Feuer. Die verzweifelte Frau stranguliert sich so sel
beT zu Tode, Bugmann wird gemäss Jugendrecht in 
ein Erzielurngsheim eingeliefert. Mit 25 Jahren muss 
Um die hilflose Justiz ziehen lassen. Er wird prompt 
rücld1illig und vergewaltigt eine Drogenprostituier
te, Das Ob~rgelicht schickt ihn im Jwü 2000 neun
einhalb Jahre hinter Gitter und ordnet die Verwah
rung an. Der Gerichtspsychiater bezeichnete das 
Rückfallrisiko als «ausserordentJich hoch). 

[ ~ rnjlrml tnM J! l imn,.@jQ , 1 ~~ter(~): 
1982 erschiesst er einen Dancing-Besitzer und kas
siert neun Jalue. Er wird enUassen, begeht Raub
überHille. Dann ist er bei einem Mord dabei. Sein 
Knastkollege woUte sich an einem Bekannten rächen, 
Ein weiterer Mann stirbt. Bemet ist nun verwahrt. 

1\1 61] rl ll~ W I gl!JE I i 1 ~ UJil). flij W! g',JE 11 j u UJil) j 
Pema B. (34): Der Hilfsarbeiter vergewaltigt 1990 ei
ne Schülerin und e ine Prostituierte. Er bekommt le
diglich Arbeitserziehung. Dann fallt er wieder über 
eine Frau her und kassie,t fünfeinhalb Jallre Zucht
haus. Weil er im Mai 2000 seine Strafe abgesessen 
hätte, bekonmlt er bereits im März Hafturlaub. Und 
vergewaltigt erneut eine jtmge Frau. 

Kommen frei 
l'ml!r:l'!'m!W JÖll ld!8IMI,IIIQ,tml ~.~(b 
lVlit 19 überfallt er eine Waffen handlung und 
schit>S!)1 den Verkäufer an - dieser sitzl seither im 
Rollstuhl. 1980 wird IlJaus H. mit neun Jahren 
Zuchthaus bestraft. Zwei Jahre später erhält er be
reits Urlaub. Nach einer Zechlour beraubt er einen 
Zügelarbeiter. Einem Mann, der dem Übelfallenen 
helfen will, schi esst Klaus H. in den Hals. Dafür kas
s ielt er 14 Jahre. Im kommenden Juli muss Klaus H. 
endgültig entlassen werden. Einige Justizpersonen, 
Polizisten und Gutachter fürchten sich vor ilun -
denn er könnte sich an ihnen rächen. 

I!Q ll ldQ,PIPI;!'WnmmmlTI1m ~~o b~~Pi~~~: 
ser BmtaJität bringt er 1989 in Bl1lgg AG seine ehe
malige ArbeitskoUegin um. Um an Geld zu kommen, 
sticht er mit einer Schere auf die Chefsekretfuin 
(61) ein - bis sie tOl ist. Danach schändet er die Lei
che. Amo K. muss 16 Jahre hinter Gitter. In drei Jah
ren konllnt er raus. 

I~Q II I I IQ I PI[J!I I I " I IB@IJl rm M~~h;~~d~t~: 
nem Homosexuellen die Kehle durcll. Und 1990 stif
tet er seine Freundin an, eine Bekannte zu töten. 
D31111 zerstückelt Hans S. die Leiche. Er muss 20 
Jahre in den Knast. 2005 könnle Hans S. bedingt ent
lassen werden. 

!jQ 111 11 Q I rn [J :rntjJ n jrn m H wro; jEl li ~~d(;~. 
Der Mazedonier prügelt eine Frau, die er in der Beiz 
kennen gele rnt hat, zu Tode. Zuvor hat er s ie ve.rge
waltigt.Als die Frau schon am Boden liegt, trampelt 
er mit den Schuhen auf illrem Kopf herwn. 1998 
fasst er dafür 18 Jahre. Auch Radovan P. muss einst 
entlassen werden. 
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